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Bürgerrechtskommission 

 

 

Gesuch um Erteilung des Wolhuser Bürgerrechts 
 

Angaben zur Person 

 Antragsteller/in 
im Gesuch einbezogene/r Ehemann/-frau 

oder eingetragene/r Partner/in 

Name   

Ledigname   

Vorname(n)   

Geschlecht  männlich  weiblich  männlich  weiblich 

Geburtsdatum   

Zivilstand   

Heimatort(e)   

Strasse/Nr.  

PLZ/Wohnort 

Land 

  

Telefonnummer   

E-Mail   

 

Kinder unter 18 Jahren, die in das Einbürgerungsgesuch einbezogen werden 

Name    

Vorname(n)    

Geschlecht  m  w  m  w  m  w 

Geburtsdatum    

Heimatort(e)    

Wohnort 

 bei den Eltern 

 bei der Mutter  

 beim Vater 

 bei den Eltern 

 bei der Mutter  

 beim Vater 

 bei den Eltern 

 bei der Mutter  

 beim Vater 

Gesetzliche 

Vertretung1) 

 Eltern  Beistand 

 Mutter  Vater 

 Eltern  Beistand 

 Mutter  Vater 

 Eltern  Beistand 

 Mutter  Vater 
1) wenn der Vater oder die Mutter allein gesetzliche/r Vertreter/in ist oder die Eltern nicht verheiratet sind, dann legen Sie bitte 

einen Nachweis dazu, z.B. Scheidungsurteil, Regelung der elterlichen Sorge. 
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Bürgerrechtserklärung 

Das bisherige Bürgerrecht von _______________________________ möchte(n) ich / wir beibehalten. 

Auf das/die Bürgerrecht(e) von _________________________________ verzichte(n) ich / wir. 

Hinweis 

Gemäss § 6 des Kantonalen Bürgerrechtsgesetzes (Kanton Luzern) darf eine Person höchstens zwei schweizerische 

Gemeindebürgerrechte besitzen. Die Bürgerrechte, welche die Ehefrau gestützt auf den bis 31. Dezember 2012 
geltenden Artikel 161 aZGB als ledig hatte, werden nicht mitgezählt. Dies gilt auch bei der Übertragung dieser 
Bürgerrechte auf minderjährige Kinder. 

Ausserdem ist zu beachten, dass in einigen Kantonen mehrfaches Bürgerrecht nicht möglich ist. Wir empfehlen Ihnen 
daher, sich vor der Gesuchstellung bei den zuständigen Behörden Ihres bisherigen Heimatkantons über die Möglichkeit 
und die Bedingungen einer Beibehaltung oder eines Verzichts des Bürgerrechts zu erkundigen. 

Ermächtigung und Unterschriften 

Mit meiner Unterschrift erlaube ich die Bürgerrechtskommission Abklärungen (z. B. bei Zivilstandsämter, 
Einwohnerkontrollen, Betreibungsamt, Steueramt sowie der Staats- oder Jugendanwaltschaft) zu treffen, 
die sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. 

Ort und Datum  

Unterschrift Antragsteller/in  

Unterschrift Ehemann/-frau oder 

eingetragene/r Partner/in 
(wenn in die Aufnahme einbezogen) 

 

Unterschrift der miteinbezogenen 

Kinder über 16 Jahre 
(wenn in die Aufnahme einbezogen) 

 

Unterschrift sorgeberechtigte Eltern 
(wenn Kinder unter 18 Jahren mit in die Aufnahme 
einbezogen werden) 

 

Unterschrift Vormund/in bzw. 

Beistand/Beiständin 
(bei umfassender Beistandschaft,  bitte Vollmacht 
beilegen) 
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Dem Gesuch sind folgende Dokumente im Original beizulegen: 

 

 Familienausweis 

für Ehepaar (mit oder ohne Kinder) 

oder 

 Ausweis über den registrierten Familienstand 

für Einzelperson mit Kinder 

oder 

 Personenstandsausweis 

für Einzelperson ohne Kinder 

 Auszug aus dem Betreibungsregister (für volljährige Gesuchsteller) 

 Auszug aus dem Strafregister (für volljährige Gesuchsteller)  

 Gesamtkontoauszug Steuern (für volljährige Gesuchsteller) 

 Wohnsitzbestätigung der Gemeinde Wolhusen 

 Kopie des aktuellen Reisepasses oder der Identitätskarte 

 

Die Dokumente dürfen nicht älter als 6 Monate sein. 

 


